
 
 
 
 
  

Teilnahmebedingungen für Künstler 
 

A. Veranstalter 
Veranstalter ist die Dreamfly-Events UG (Haftungsbeschränkt) 
(Auch YumeKai genannt) 
Talbergstraße 7a 
87779 Trunkelsberg 
E-Mail: info@yumekai.de 

 
 

B. Veranstaltungsort 
Stadthalle Memmingen 
Platz der Deutschen Einheit 1 
87700 Memmingen 

 
 

C. Rücktritt und Nichtteilnahme 
 

1. Bis zum Vertragsabschluss ist ein kostenloser Rücktritt vom Vertrag möglich. 
Danach wird eine Annullierungsgebühr in Höhe von 30% der Standmiete 
minimal aber 15€ erhoben.   

2. Stände die bis zum ersten Veranstaltungstag bis 9 Uhr nicht belegt sind und 
keine Rückmeldung vom Aufstellenden vor liegt kann vom Veranstalter 
anderweitig verplant werden. Ein Anspruch auf Rückzahlung der geleisteten 
Kaution (F.) ist in diesem Fall ausgeschlossen. Sollte der Ausstellende seinen 
Stand durch unvorhergesehene Ereignisse nicht belegen können, ist dies dem 
Veranstalter umgehend mitzuteilen. 

 
 

D. Standvergabe 
 
Aufgrund der begrenzten Anzahl an Standplätzen, kann nicht garantiert werden, 
dass jedem Künstler ein Standplatz gestellt werden kann. Dies ist abhängig von der 
Zahl der eingehenden Anmeldungen. 
Die Bewerbung erfolgt mittels eines Webformulars auf der Homepage 
(https://yumekai.de/anmeldung-kuenstler/). Es werden nur Anmeldungen mit 



 
 
 
 

korrekten Daten angenommen. Die Bewerbungsphase geht bis einschließlich 29. 
Februar 2024. Alle Händler werden bis zum 15.3 über die Zu- oder Absage informiert.  
 
Die Vergabe der Standplätze erfolgt über folgende Auswahlverfahren: 
 

1. Um unseren Besuchenden eine große und vielfältige Auswahl zu bieten, wird 
ein Teil der Stände (maximal 10) von uns anhand ihres Sortiments und 
Kunststils ausgewählt. Als Grundlage dienen uns die Angaben unter „Angaben 
des Kreativen“. Wir empfehlen alle vorhandenen Social Media Profile (inkl. 
Homepage falls vorhanden) anzugeben. Alternativ oder ergänzend kann eine 
formlose Bewerbung in Form des Portfolios als PDF-Datei hochgeladen werden. 

2. Die verbleibenden Plätze werden unter allen übrigen Bewerbern zufällig 
verlost. 
Erst mit der danach eingehenden Bestätigungsmail, ist der Standplatz dem 
Kreativen fest zugewiesen. Alle Kreativen haben zusätzlich die Option sich auf 
unsere Warteliste setzen zu lassen, sollte eine Standfläche frei werden. 

 
 

E. Öffnungszeiten / Auf- und Abbauzeiten 
 Besucherzeiten  Auf- und Abbauzeiten 
Samstag 9:45 – 20:00 Uhr  Auf: 6:00 – 9:30 | Ab: 20:00 – 21:00 
Sonntag 9:45 – 17:30 Uhr  Auf: 9:00 – 9:45 | Ab: 18:00 – 22:15  

 

1. Ein Abbau vor Beendigung der offiziellen Besuchszeiten des Bereiches ist nicht 
Gestattet. 

2. Händler sind verpflichtet, wären der für sie geltenden Öffnungszeiten ihren 
Stand pausenlos zu belegen. 

3. Sollte ein Stand nach Beendigung der Vorgegebenen Abbauzeit noch nicht 
geräumt sein, so behält sich der Veranstalter vor, den Stand auf Kosten des 
Ausstellenden zu Räumen oder dadurch entstandene Kosten in Rechnung zu 
stellen.   

 
 

F. Standkosten 
 
Die Miete für das Wochenende von Samstag 01.06.24 bis Sonntag 02.06.24 beträgt für 
einen kompletten Tisch (ca. 80cmx180cm) 85 € (NETTO) und für einen halben Tisch 
(ca. 80cmx90cm) 46 € (NETTO).  
 

 Bei dem ganzen Tisch sind inkludiert: 



 
 
 
 

2 Stühle sowie zwei Ausstellertickets. 
 Bei dem halben Tisch sind inkludiert: 
1 Stuhl und ein Ausstellerticket. 

 
Alle nötigen Zahlungsinformationen erhaltet ihr zusammen mit der Zusage per E-Mail. 
Die Gebühr der von uns bestätigten Anmeldung muss bis zum festgelegten Datum auf 
unser Konto überwiesen werden. Sollte die Zahlung nicht rechtzeitig eingegangen sein, 
wird die Anmeldung automatisch von uns storniert. 
 
Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, jederzeit einmalig ein weiteres Ausstellerticket zum 
Preis von 45,38€ (NETTO) zu erwerben. Bitte meldet euch bei uns, falls ihr einen Stand 
zugewiesen bekommt und von dieser Option Gebrauch machen möchtet (sofern dies 
nicht bereits im Anmeldeformular angegeben wurde). Dies sollte spätestens zwei 
Wochen vor Veranstaltungsbeginn per E-Mail geschehen (info@yumekai.de). 
 
Des weitere ist für jeden Ausstellerplatz eine Kaution von 50 Euro vor der 
Veranstaltung mit allen restlichen Kosten zusammen zu entrichten. Die Kaution wird 
Spätestens zwei Wochen nach der Veranstaltung an den Künstler zurücküberwiesen, 
sollte diese nicht einbehalten worden sein. Einbehalten wird die Kaution unter 
bestimmten Gegebenheiten siehe (C.) 

 
 

G.  Erlaubte Verkaufsgegenstände 
 

1. Das Künstleratelier richtet sich besonders an kreative Personen, die ihre selbst 
geschaffenen Produkte verkaufen möchten. Daher sollten alle zum Verkauf 
angebotenen Produkte eine deutliche Eigenleistung des Künstlers erkennen 
lassen. 

2. Im Künstleratelier ist es untersagt, Merchandise zu verkaufen, an dem Dritte 
die Rechte besitzen. Der Veranstalter toleriert den Verkauf von Doujinshis und 
Fanart zu bestehenden Serien, sofern keine bereits vorhandenen Motive 
kopiert wurden und der Künstler alle erforderlichen Lizenzen besitzt. Sollten 
Probleme mit einem Lizenzinhaber auftreten, haftet ausschließlich der Urheber 
der Doujinshis bzw. Fanarts und nicht die Dreamfly-Events UG.  

3. Neuwaren und Artikel, die nicht vom Künstler selbst hergestellt wurden (z. B. 
DVDs, Mangas usw.), dürfen nicht verkauft werden. Eine Ausnahme bilden 
Mangas und Comics, an deren künstlerischer Gestaltung eine am Stand 
anwesende Person beteiligt war.  

4. Bilder, Bildnisse oder generiertes Bildmaterial, das durch KI-Tools erstellt 
wurde, sind vom Verkauf ausgeschlossen und dürfen im Rahmen der YumeKai 
im Künstleratelier nicht kommerziell genutzt werden. 

 



 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

H.  Verhalten am Stand 
 

1. Hinter dem Stand dürfen sich nur Personen aufhalten, die berechtigt sind. 
2. Der Stand, für den Sie sich angemeldet haben, muss an beiden Tagen der 

Convention während der gesamten Öffnungszeiten des Künstlerateliers (siehe 
E.) durchgehend betreut werden. Sollte diese Regel missachtet werden, behält 
sich die YumeKai das Recht vor, den Stand gegebenenfalls für den jeweiligen 
Veranstaltungstag oder die verbleibende Dauer der Veranstaltung zu schließen. 

3. Der Konsum von Getränken und Nahrungsmitteln am Stand ist generell 
verboten. Solange diese jedoch in wiederverschließbaren Gefäßen aufbewahrt 
werden, auf Sauberkeit geachtet wird und keine Weitergrabe an Dritte erfolgt, 
dürfen diese auch am Stand konsumiert werden. Für Schäden, die durch 
Getränke oder Nahrungsmittel entstehen, haftet der jeweilige Standinhaber. 

4. Die Verwendung von Regalen hinter dem Stand ist nicht gestattet. Es ist strikt 
untersagt, Aushänge, Poster, Schilder oder andere Gegenstände an Wänden, 
Balken und Glasflächen anzubringen. Personen, die beim Anbringen erwischt 
werden, die keine Erlaubnis von den Organisatoren haben, müssen mit einer 
sofortigen Strafzahlung von 5 Euro rechnen. Das Gleiche gilt für das Anheften 
von Aushängen an Pinnwände, die nicht zum Künstlerbereich gehören. Bitte 
verwendet einen Aufbau den ihr am Stand Fixieren könnt welcher keine 
Schäden am Tisch hinterlässt.  

5. Tischdecken die am Stand genutzt werden müssen feuerfest sein (Nach Din 
4102 oder Mind. Klasse C nach EN13501-1). 

6. Das Auslegen von Werbemitteln außerhalb des eigenen Standes ist ohne 
Absprache mit den Organisatoren nicht erlaubt.  

7. Vor den Stand darf nichts gestellt werden, dass die Laufwege der Besucher in 
irgendeiner Form blockiert oder behindert. 

8. Musik ist an den Ständen des Künstlerateliers nicht erlaubt. Bitte nehmt 
Rücksicht auf die anderen Standinhaber. Videos dürfen nur ohne Musik und mit 
dem Besitzen aller Reche und Lizenzen abgespielt werden. 

9. Die Dreamfly-Events UG haftet nicht für verlorengegangene Gegenstände. Bitte 
informiert auch Besucher, die von euch eine Zeichnung wollen, dass niemand 
für unbeaufsichtigte und im Zuge dessen verloren gegangene Gegenstände 
haftet. 

 
 

I. Aufbau des Standes 
 

1. Der Stand muss vor Öffnung der YumeKai 2024 aufgebaut werden. Falls ihr es 
aufgrund unvorhersehbarer Probleme nicht rechtzeitig schafft, ruft bitte 
umgehend euren Ansprechpartner an. 



 
 
 
 

2. Der Stand kann am Samstag von 06:00 Uhr bis 09:30 Uhr aufgebaut werden. 
Die Abnahme aller Stände erfolgt um 09:30 Uhr. 

 

 

J. Veröffentlichen von Informationen 
 

1. Persönliche Informationen werden gespeichert und ausschließlich für Zwecke 
in Verbindung mit dem Künstleratelier verwendet und nicht an Dritte 
weitergegeben. 

2. Davon ausgenommen sind die folgenden Angaben: Künstlernamen, Aliase von 
Künstler, Pseudonym, Werbebilder. Diese werden zu Werbezwecken auf 
diversen Portalen (Webseite, News, Social Media, etc.) veröffentlicht. 

3. Die Angaben werden aus den Informationen des Anmeldeformulars 
übernommen. Sollte der Eintrag auf der Anmeldung nicht brauchbar oder 
unvollständig sein, behält sich der Veranstalter vor, einen eigenen Eintrag zu 
verfassen. 

 
 

K. Zahlungen 
 

1. Der Künstler verliert seinen Anspruch die gebuchte Standfläche plus 
Sonderleistungen, wenn bis zum genannten Stichtag nicht fristgerecht alle 
ausstehenden Zahlungen eingegangen sind. 

2. Nach Prüfung der Buchung und Genehmigung der Anmeldung muss die 
Zahlung fristgerecht innerhalb von 30 Tagen, ohne Abzüge unter der 
angegebenen Bankverbindung mit Rechnungsnummer Überwiesen werden. 

3. Bei Überweisungen mit unvollständigen Angaben (z. B. Verwendungszweck) 
oder nicht gerechtfertigten Abzüge wird eine Bearbeitungsgebühr von 5€ 
erhoben. Der Künstler hat danach ein weiteres Mal die Möglichkeit den 
fehlenden Restbetrag plus die Bearbeitungsgebühr auf das angegebene Konto 
nach zu überweisen, solange die in (2) genannte Frist noch nicht überschritten 
ist, sonst nehmen wir uns als Veranstalter der recht heraus den Vertrag zu 
kündigen. 

4. Bei Vertragskündigung durch den in Abschnitt (3) genannten Vorfall wird beim 
zurück überweisen die genannte Bearbeitungsgebühr abgezogen und der 
Restbetrag zurücküberwiesen.    

5. Sollte es durch missachten der Regeln oder grobe Fahrlässigkeit zu 
Zusatzkosten kommen, müssen diese noch vor Ort beglichen werden. Bei 
Zuwiderhandlung behalten wir uns als Veranstalter vor, weiter rechtliche 
Schritte einzuleiten. 



 
 
 
 
 
 

L. Gerichtsstand bei anzuwendendem Recht 
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Auseinandersetzungen 
zwischen Künstlern und dem Veranstalter ist Memmingen. In allen Streitfällen findet 
das geltende Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 

 
 

   M. Teilnichtigkeitsklausel 
Falls eine der aufgeführten Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam 
wird oder unvollständig ist, beeinträchtigt dies nicht die Gültigkeit der übrigen 
genannten Bestimmungen. Statt der unwirksamen Regelung ist vielmehr eine 
wirksame Regelung zu setzen, die dem mit der unwirksamen Regelung angestrebten 
Zweck am nächsten kommt. 


